
507 der Beilagen zu den stenograp hisehen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (466 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem weitere Be
stimmungen zur Durchführung des IV. Teiles 
des Staatsvertrages vom 15. Mai 1955, BGBI. 
Nr. 152, erlassen werden (7. Staatsvertrags-

durchführungsgesetz ). 
Zur Vorberatung der Regierungsvorlage setzte 

der Finanz- und Budgetausschuß in seiner: Sitzung 
am 19. Juni 1958 ,einen Unterauss·chuß ein, dem 
von der Osterreichischen Volkspartei die Abge
ordneten Dipl.-Ing. Ha r t man n, Dr. H e t
zen aue r, Dr. Hof e n'e d e r,Dipl.-Ing. 
S t r 0 b 1, von der Sozialistischen Partei Oster
reichs die Abgeordneten Eibe g ger, L a c k
n e r, M a r k,W i n k 1 e r und von der Freiheit
lichen Partei Osterreichs der Abgeordnete 
Dr. P f e i f e r angehörten. 

Der Umerausschuß hat die Regierungsvorlage 
eingehend beraten und grundlegende Abänderun
gen und Ergänzungen des Gesetzentwurfes vor
geschlagen. über die Neufassung der Regierungs
vorlage wurde dem Finanz- und Budgetausschuß 
in seine,r Sitzung am 2. Juli 1958 ein ausführ
licher Bericht vorgelegt. 

Zu den vom Unterausschuß empfohlenen Ab
änderungen wäre folgendes zu bemerken: 

Der Regi,erungsvorlage wurden drei weitere 
Artikel angefügt. Artikel I regelt die übereig
nung ehemals deutsche·r Vermög,enswerte, die 
gemäß Artikel 22 des Staatsvertrages auf die 
Republik Osrerreich übergegangen sind, an solche 
physi'Sche Personen, di,e nach dem 8. Mai 1945 
die deutsche Staatsbürgerschaft verloren und eine 

. andere ausländische Staatsbürgerschaft erworben 
haben. Als Endfrist für die Einbringung derarti
ger Verlangen beim Bundesministerium für 
Finanzen wurde der 31. Dezember 1959 be
stimmt. 

Der neu eingefügte Artikel II r,egelt die Ver
längerung der_ nach dem 4. Staatsvertragsdurch
führungsg,esetz am 31. Oktober 1958 endenden 
Pachtverträge über land- und forstwirtschaftlich 

genutzte Li,egenschaften bis zum 31. Oktober 
1959. Es war jedoch erforderlich, von dieser Ver
längerung wegen der inzwischen eingetretenen 
Knderung der Rechtsv,erhältnisse gewiss,e Aus
nahmen zu schaffen. Daher wurden an Stelle des 
Absatz,es 2 des § 21 des 1. Staatsvertragsdurch
führungsgesetz.es neue Absätze 2 bis 5 gesetzt 
und die Bezeichnung des Abs. 3 in Abs. 6 ge
ändert. 

Im neuen Art. III wurden Ergänzungen und 
Abänderungen des 3. Staatsvertragsdurchfüh
rungsgesetzes, BGBl. Nr. 176/1957, vorgenom
men. Die Einfügung 'eines neuen Paragnphen 4 a 
in dies·es Ges·etz war \vegen der Verlängerung der 
Pachtdauer g,emäß § 21 des 1. Staatsvertragsdurch
führungsgesetzes notwendig, um die Durchfüh
rung der Verwertung oder des' landwirtschaft
lichen Siedlungsverfahrens nicht zu verhindern. 

In § 6 des 3. Staatsvertragsdurchführungsge
setzes wurde in Z. 2 das Wörtchen "derzeit", das 
bisher schon Auslegungsschwierigkeiten verur
sachte, durch den Zeitpunkt ,,31. Oktober 1958" 
entsprechend dem neuen § 4 a ersetzt. 

Neu eingefügt wurde eine Ziff·er 4, um auch 
Kleinpächter bei der Zuteilung von Liegen
s·chaften bevorzugt berücksichtigen zu können, 
wenn sie die Grundstücke neben ihrem sonstigen 
Beruf z.ur Sicherung ihr,er Existenzgrundlage be-.· 
nötigen. Sowohl in Z. 4 als auch in der nun
mehrigen Z. 5 wurde als weitere Voraussetzung 
für die bevorzugte Landzuteilung di.e Ansässig
keit im Gemeindegebiet, für das ein Siedlungs
plan gilt, festgdegt. 

Die Ergänzung des § 7 Abs. 1 soH klarstellen, 
daß bei der Landzuteilung auch auf die Bedürf
nisse der Grundaufstockung klein- und mittel
bä,ue,rlicher Betri,ebe Bedacht zu nehmen ist. 

Die Vollzugsklausel wurde wegen d'er Abände
rung der im Art. 11 des 3. Staatsvertragsdurch
führung,sgesetzes enthaltenen Grundsätze für 
Landesgesetz.e entsprechend ergänzt und in den 
Artikel IV aufgenommen. 
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Schließlich mußte der Titel der Regierungsvor- storbenen deutschen Person Vermögenswerte 
lage mit Rücksicht auf di·e vorstehenden Ergän- übereignet erhalten können. 
zungen abgeändert werden. Auß.erdem wurden zur textlichen Klarstellung 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die Regie- im Abs. 4 des Artikels 11 einige Worte geändert. 
rungsvorlag.e in seiner Sitzung am 2. Juli 1958 
in Behandlung gezogen und seinen Beratungen Bei der Abstimmung wurde der vom Unter
den vom Unterausschuß vorgelegten Entwurf zu- ausschuß vorgelegte Entwurf mit der erwähnten 
grunde g~legt. In der Debatte ergriffen außer Ergänzung und Abänderung einstimmig ange
dem Berichterstatter di·e Abgeordneten W i n k- nommen. 
1 e r, 01 a h, Dipl.-Ing. S t r 0 b 1, M a r k und Der Finanz- und Budgetausschuß stellt den 
Dipl.-Ing. Ha r t man n das Wort. An t rag, der Nationalrat wolle dem an g e- . /. 

Auf Antrag der Abgeordneten Dipl.-Ing. s chI 0 s s e ne n Gesetzentwurf die ver
Ha r t man n und M a r k wurde in Artikel I fas·sungsmäßige Zustimmung ·erteilen. 
ein neuer § 3eingcfügt, wonach auch nicht-, 
deutsche Erben einer vor dem 27. Juli 1955 ver- Wien, am 2. Juli 1958 

Dr. Hetzenauer 
Berichterstatter 

Prinke 
Obmannstellvertreter 
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). 
Bundesgesetz vom , 

mit dem das 1. und das 3. Staatsvertrags
durchführungsgesetz ergänzt und teilweise 
abgeändert werden (7. Staatsvertragsdurch-

führungsgesetz ). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

§ 1. (1) Hat eine physische Person am 8. Mai 
1945 die d,eutsche Staatsbürgerschaft besessen, sie 
aber spätestens am 27. Juli 1955 durch den Er
werb der Staatsbürgerschaft einer der Staaten ver
lor,en, die die ehemals deutsch,en Vermögenswerte 
durch Art. 22 des Staatsvertrages an die Republik 
österreich übertragen haben, so hat das Bundes
ministerium für Finanzen dieser Person auf ihr 
Verlangen Vermög,enswerte, die am 8. Mai 1945 
in ihrem Eigentum standen, auf Grund des Über
ganges gemäß Art. 22 des Staatsvertrages im 
Eigentum' der Republik österreich stehen und 
nicht in den Listen 1 ,und 2 die'sesArtike1s er
wähnt sind, z,u übe'reign,en, wenn di,ese Person 
die Staatsbürgerschaft einer der oben bezeichne
ten Staa1:en während eines vor dem 8. Mai 1945 
gdeg,enen Zeitraumes besessen hat. 

(2) Die Bestimmungen des § 12 Abs. 3 und 4 
des 1. Staatsvertrags;durchführungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 165/1956, sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Ein V,erlangen gemäß Abs. 1 ist bei son
stigem Ausschluß bis längstens 31. Dezember 1959 
beim Bundesministe'rium für Finanzen geltend 
zu machen. 

§ 2. Hat eine physische Person, auf die § 1 
nicht anwendbar ist, am 8. Mai 1945 die deutsche 
Staatsbürgerschaft bes,essen, sie aber spätestens am 
27. Juli 1955 durch den Erwerb einer auslän
dischen Staatsbürgerschaft verloren, so kann die 
Bundesregierung bis längstens 31. Dezember 1959 
Vermögenswerte, die am 8. Mai 1945 im Eigen
tum dieser Person standen und gemäß Art. 22 
Staatsvertrag in das Eigentum der Republik 
thterreidl übergegangen sind, diesler Person über-

. eignen, wenn deren Heimatstaat in gleichgela
gerten Fälfen Ansprüchen österreichischer Staa 1:S
bürger in gleicher W'eise Rechnung trägt. 

§ 3. Die Bestimmungen der §§ 1 und 2 sind 
sinng,emäß auf Vermögenswerte anzuwenden, die 

- ohne Berücksichtigung des Überganges auf die 
Republik Osterreich gemäß Art. 22 des Staats
vertrages - im Wege des Erbfalls nach einer vor 
dem 27. Juli 1955 verstorbenen deutschen phy
sisch,en Person auf einen Erben übergegangen 
wären, der am 8. Mai 1945 und am 27. Juli 1955 
die Staatsbürgerschaft eines der in den §§ 1 und 2 
genannt,en Staat'en beses~en hat. 

Artikel 11. 

Im § 21 des Bundesgesetzes vom 25. Juli 1956, 
BGBl. Nr. 165 (1. Staatsvertragsdurchführungs
ges'etz), in der Fa'ssung des Bundesgesetzes vom 
10. Juli 1957, BGB!. Nr. 177 (4. Staatsvertrags
durchführungsgesetz), tf1eten an Stelle de's Abs. 2 
die folgenden Absätze: 

,,(2) Pachtverträge über land- und forstwirt
schaftlich g,enutzte Liegenschaften, di1e zwischen 
der Inanspruchnahme d,er Liegens.chaft durch eine 
der Vier Mächte und der Übergabe an die Repu
blik österreich abg>eschlossen worden 'sind, enden 
am 31. Oktober 1959, es sei denn, daß sich aus 
dem Inhalt des Vert1rages ,ein früherer Auflö
sungsz'eitpunkt ergibt .. Eine Abänderung, Ver
längerung oder Wiederinkraftsetzung derartiger 
Verträge durch das Pachtamt ist unzulässig. Eine 
stillschweigende V,erlänge;rung der Pachtyert'räge 
nach § 1114 ABGB. bzw. § 569 ZPO. tritt nicht 
eIn. 

(3) Stellt jedoch der zuständige Landeshaupt
mann vordem 31. Oktober 1958 nach Anhörung 
der Landwinschaft.skammer durch Kundmachung 
im Landesgesetzblatt fest, daß vor dem 1. Okto
ber 1958 mit dem Eig,entüme'f eines Betriebes 
Vereinbarungen über Kauf oder Pacht von Li,e
genschahen im Rahmen einer Aktion zur Auf
stockung bäuerli'cher Betriebe im Wege der Land
winschaftskamme'r oder einer von ihr beauf
tragten Stelle in ein,er Katastralgemeinde getrof
ren wurden, wodurch dile betri,ebswirt'schaftlidl 
berechtigten Kauf- oder Pachtwünsche der in 
F'rage kommenden klein- und mittelbäuerlichen 
Betri'ebe in einem Umfange, de'r dem Eigentümer 
mrt Rücksicht a.uf die Wi;rtschafdichkeit de's Rest
bet6ebes zug,emutJet werden kann, befriedigt wur
den, so end,en alle ursprünglichen Pachtverträge 
über sämtliche Liegenschahen des E'igentümers in 
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die~r Katasvralgemeinde spätestens am 31. Ok- hörige (§ 10 Abs. 3 Verwahergesetz 1952, BGBl. 
tober 1958. Nr. 100/1953) am 31. Oktober 1958 als Pächter 

(4) Findet Abs. 3 keine Anwendung, dann gilt 
bei Pachtverträ~en über land- und forstwirt-

;:sch·aftlich genutzte Lieg.enschaften, die auf Grund 
eines der Rückstellungsgesetze zurückg1estellt 
wurden, oder werden, § 12 des 3. Rückstellungs
gesetzes, BGBl. Nr. 54/1947, soweit dadurch die 
Sicherung der Existenzgrundlage klrein- und 
miuelbäuerlicher Betriebe nicht gefährdet wird. 
Für die Beendigung von Pachtverträgen mit sol
chen klein- und mittelbäuerlichen Betrieben gilt 

, Abs. 2. 

(5) Die Li.egenschaften sind in jedem Falle nach 
der Abemtung zu übergeben." 

Abs. 3 erhält die Bezei<:hming Abs. 6 und hat 
, zu lauten; 

,,(6) Für di·e Frage der Rechtswirksamkeit der 
in den Abs. 1 bis 3 genannten Bestandy·erträge 
macht ·es keinen Unterschied, ob die Verträge 
durch Organe oder ßoeauftragte, einer der Vier 
Mächte oder durch einen nach dem Privatrecht 
Verfügungsberechtigten emgegangen worden 
sind." 

Artikel 111. 

Das Bundesgesetz vom 10. Juli 1957, BGBl. 
Nr. 176/1957 (3. Staatsvel'tragsdurchführungs
gesetz), wird ergänzt und abg.eändert wie folgt: 

1. Nach § 4 i'st ein neuer § 4 aeinzufügen: 

,,§ 4 a. Pachtverträge, die über land- und fOorst
wirtschaftlidl genutzte Li-egenschaft.en (§ 1) zwi
schen der Inanspruchnahme dieser Lieg'ens<:haften 
durch ·eine der Vier Mächte und der übergabe 
an die Republik österr,eich abgeschlossen worden 
sind, enden am 31. Oktober 1958 mit der Maß
gabe, daß die Felder nach der Aberntung zu über
geben sind. 

Eine Abänderung, Verlängerung oder Wiedeet'
inkraftsetzung derartiger Verträge durch das 
Pamtamt ist unzulä'ssig." 

2. § 6 ~bs. 1 ZifIer,2 hat zu lauten: 

,,2. seinerzeit abgegebene (§ 1 Abs. 1) Grund
stücke entweder selbs,t oder durch nahe Ange-

oder Nutznießer bewirtschaftet haben;". 

3. Im § 6 Abs. 1 ist nach Z. 3 folgende Z. 4 
einzufügen: 

,,4. Grundstücke (§ 1 Abs. 1) am 31. Oktober 
1958 als Kleinpächte-r gepachnet hatten, sofern 
si'e die Gmndstücke zur Sicherung der Existenz
grllndlage benötigen und im Gebi·ete jener Ge
meinden ansässig ~ind, für das der Siedlungsplan 
gilt;". 

4. § 6 Abs. 1 Z. 4 erhält die Bezeichnung Z. 5 
und hat zu lauten: 

,,5. seinerz·eit abgegebene (§ 1 Abs. 1) Grund
stücke selbst bewil'tJschaften wollen und.im Ge
bvete jener Gemeinden, für das der Siedlungs
plan gilt, ihren dauernden Aufenthalt M'eder be
gründen." 

5. Dem § 7 Abs. 1 wi'rd folgender Satz hinzu
gefügt: 

"Dabei sind nach der Zut'eilung an bevorzugte 
Personen gemäß § 6 Abs. 1 Grundstücke vor 
allem zur Sich,erung der Exist'enzgrundlage v(m 
klein- und mittelbäuerlichen Be~rieben im Ge
biete jener Gemeinden zu verwenden, für das der 
Siedlungsplan gih." 

Artikel IV. 

(1) Mit der VoUziehung des Artikels I und des 
Artikels III dieses Bundesges·etz·es, soweit er den 
Artikel I des 3. Staatsvertragsdurchführungs
gesetzes abändert, ist das Bundesministerium für 
Finanzen, mit der Vollziehung des A'rtikels II 
sind das Bundesminis:terium für Finanzen und das 
Bundesministel'ium für Justiz betraut. 

(2) Soweit Artikel III dieses Bundesges,etzes den 
Artikel lIdes 3. Staatsvertragsdurchführungs
gesetzes abändert, ist mit der Wahrnehmung der 
Rechte des Bundes gemäß Al'tikel 15. Absatz 8 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 das Bundesministerium fÜr Land-und 
Forstwirtschaft im Einvernehmen mit den jeweils 
beteiEgt.en Bundesminoi,&terien betraut. 
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